
02.07.2020-14:08 

50301/19 
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Abschrift (Telekopie gemäß§ 169 Abs. 3 ZPO) 

Verkündet am 0107.2020 

Höftmann, Justizbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

Landgericht Dortmund 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

des Herrn  

Prozessbevollmächtigte: 

Klägers, 

gegen 

das Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02AX07 

Dublin, Irland, 

Prozessbevollmächtigte: 

Beklagten, 

Rechtsanwälte White & Case LLP, 

Bockenheimer Landstr. 20, 60323 Frankfurt 

am Main, 

hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts Dortmund 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10.06.2020 

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Schalück, die Richterin am 

Landgericht Regeniter und den Richter Cvetanovic 

für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, 

a) den Account des Klägers (,,@") auf twitter.com wegen der

nachfolgenden Äußerung auf twitter.com zu sperren:
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„Dringende Wahlempfehlung für alle AfD-Wähler. Unbedingt den 

Stimmzettel unterschreiben.;-) #ichwil/RAStadlerzurack" und 

b) den Account des Klägers (,,@") auf twitter.com wegen der

nachfolgenden Äußerung auf twitter.com zu sperren:

„Die vielen Kreise, die auf dem Stimmzettel dar die 

#Europawahl2019 aufgedruckt sind, dürfen die #AfD-Wähler gerne 

alle mit Kreuze ausfüllen, um so ihrer Stimme mehr Gewicht zu 

verleihen. ;-)" .  

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird der Beklagten ein Ordnungsgeld 

bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten angedroht. 

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 729,23 € nebst Zinsen in Höhe 

von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 

04.12.2019 zu zahlen. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 8.800,00 € vorläufig 

vollstreckbar. 

Tatbestand: 

Der Kläger begehrt die Untersagung der Sperren der Accounts des Klägers bei der 

Internetplattform der Beklagten. 

Die Beklagte betreibt die Plattform „twitter.com". Der Kläger ist seit Juli 2009 

registriertes Mitglied des Portals der Beklagten. Er betrieb dort den Account 

,,@" mit ca. 92.500 Tweets und 602 Follower. 

Im April veröffentlichte die Beklagte eine "Richtlinie zur Integrität von Wahlen". Darin 

heißt es einleitend: 
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„Es ist nicht erlaubt, die Dienste von Twitter mit dem Ziel zu nutzen, Wahlen zu 

manipulieren oder zu beeinträchtigen." 

Wegen des weiteren Inhalts dieser Richtlinie wird auf Anlage B4 Bezug genommen. 

Am 05.05.2019, 10:01 Uhr, veröffentlichte der Kläger auf der Plattform der Beklagten 

folgenden Tweet: 

„Dringende Wahlempfehlung für alle AfD-Wähler. Unbedingt den Stimmzettel 

unterschreiben. ;-) #ichwillRAStadlerzurack" 

Am 06.05.2019 sperrte die Beklagte den Account ,,@" des Klägers. Als 

Begründung nahm die Beklagte Bezug auf den vorgenannten Tweet und teilte dem 

Kläger mit, dass er keine Inhalte veröffentlichen dürfe, in denen falsche 

Informationen zu Wahlen oder zur Wahlregistrierung bereitgestellt werden. Dies 

stelle einen Verstoß gegen die Twitter Regeln dar. Gegen diese Sperre legte der 

Kläger Einspruch ein und forderte die Beklagte auf, die Sperre seines Accounts 

aufzuheben und ihm wieder Zugang zu sämtlichen Funktionen ihres Netzwerks zu 

eröffnen. Die Beklagte teilte dem Kläger daraufhin mit, dass sie den Einspruch prüfen 

werde und der Kläger in dieser Zeit nicht auf den Account zugreifen könne. Weiterhin 

stellte sie dem Kläger frei den Tweet selbst zu löschen und den Einspruch 

zurückzuziehen. 

Der Kläger erstellte daraufhin einen weiteren Account bei der Beklagten unter dem 

Nutzernamen „". Am 13.05.2019, 22:27 Uhr, erstellte der Kläger unter dem 

Nutzernamen „" folgenden Tweet: 

„Die vielen Kreise, die auf dem Stimmzettel dar die #Europawahl2019 

aufgedruckt sind, dürfen die #AfD-Wähler gerne alle mit Kreuze ausfüllen, um 

so ihrer Stimme mehr Gewicht zu verleihen. ;-)". 

Am 16.05.2019 sperrte die Beklagte auch diesen Account und nahm erneut Bezug 

auf diesen Tweet und teilte dem Kläger mit, dass ein Verstoß gegen die Twitter 

Regeln vorläge. Auch gegen diese Sperre legte der Kläger über die Meldefunktion 

der Beklagten Einspruch ein. 
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Mit Schreiben vom 14.08.2019 forderte die Prozessbevollmächtigte des Klägers die 

Beklagte dazu auf, die Sperren der beiden Accounts zu unterlassen. 

Die Beklagte hat die örtliche und sachliche Zuständigkeit gerügt. 

Der Kläger ist der Ansicht, das Landgericht Dortmund sei gemäß Art. 7 Nr. 1 a) 

EuGVVO zuständig. Dem Kläger stünde ein Anspruch auf Aufhebung der Sperrung 

seiner Accounts aus dem Plattformnutzungsvertrag zu. Es läge keine 

Rechtsgrundlage für die Sperrung der Accounts vor. Von dem virtuellen Hausrecht 

seien die Sperren nicht umfasst. Die von der Beklagten erstellte Richtlinie rechtfertige 

nicht die willkürliche Sperrung der Accounts. Eine solche wäre unwirksam. Die 

Nutzungsbedingungen der Beklagten seien im Rahmen von Art. 5 GG auszulegen. 

Dabei seien die Rechte auf Meinungsfreiheit des Klägers gemäß Art. 5 GG und die 

Rechte der Beklagten gemäß Art. 12 GG in Ausgleich zu bringen. Die Aussagen des 

Klägers seien von dem Schutzbereich des Art. 5 GG umfasst. 

Der Kläger beantragt, 

1. der Beklagten bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom 

Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000.00 €, ersatzweise 

Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs 

Monaten zu untersagen,

c) den Acount des Klägers (,,@") auf twitter.com wegen der 

nachfolgenden Äußerung auf twitter.com zu sperren:

„Dringende Wahlempfehlung für alle AfD-Wähler. Unbedingt den 

Stimmzettel unterschreiben. ;-) #ichwillRAStadlerzurück" und/oder 

d) den Account des Klägers (,,@") auf twitter.com wegen der

nachfolgenden Äußerung auf twitter.com zu sperren:

„Die vielen Kreise, die auf dem Stimmzettel dür die 

#Europawahl2019 aufgedruckt sind, dürfen die #AfD-Wähler gerne 

s. 17126

Oliver Konow



Oliver Konow



Oliver Konow



Oliver Konow



Oliver Konow



Oliver Konow



Oliver Konow



Oliver Konow

Oliver Konow

Oliver Konow

Oliver Konow



Oliver Konow

Oliver Konow

Oliver Konow

Oliver Konow



Oliver Konow

Oliver Konow

Oliver Konow


